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Allgemeine Chronik

Wirtschaft

Geld, Währung und Kredit

Banken

Im Berichtsjahr 2014 behandelte der Nationalrat eine Motion Büchel (svp, SG), die
bereits 2012 eingereicht worden war. Das Begehren verlangte, die Postfinance auf
Gesetzeswegen zu verpflichten, Auslandschweizerinnen und Auslandschweizern die
Führung eines Kontos „zu vernünftigen Bedingungen“ zu ermöglichen. Im
Zusammenhang mit der zunehmend kompromisslosen Gangart der US-Behörden
gegenüber fehlbaren ausländischen Banken in Sachen Beihilfe zur Steuerhinterziehung
hatten verschiedene Schweizer Banken ihr Engagement in den USA stark
zurückgefahren. Laut dem Motionär hätten deshalb Auslandschweizerinnen und
Auslandschweizer, speziell in den USA, Mühe bekommen, ein Schweizer Bankkonto zu
eröffnen. Darauf seien sie aber angewiesen, sei es beispielsweise um Auslagen während
eines Heimataufenthalts zu tätigen oder Transaktionen im Zusammenhang mit
Schweizer Liegenschaften abzuwickeln. Der Bundesrat sprach sich gegen die Motion
aus. Er argumentierte, dass die vorgeschlagene Gesetzesänderung in die
Vertragsfreiheit der Postfinance eingreifen würde. Bundesrätin Leuthard erklärte in
diesem Zusammenhang, dass die Postfinance an aufsichtsrechtliche Normen gebunden
sei, die ihr eine strenge Einhaltung ausländischer Rechtsordnungen vorschreiben,
weshalb es Sache der Postfinance sei, zu entscheiden, ob sie entsprechende Risiken
eingehen wolle. Der offen formulierte Text der Motion würde die Postfinance gar dazu
verpflichten, Produkte für etwa 200 Länder anzubieten und diese den entsprechenden
Rechtsnormen anzupassen, was die Landesregierung als unverhältnismässig erachtete.
Weiter habe die Postfinance die Absicht geäussert, bestehende Kundenbeziehungen in
die USA weiterzuführen, wenn ihr die Kunden bekannt seien und diese deklarierten,
dass die Vermögen auf den Konti versteuert wären. Das nationalrätliche Plenum liess
sich von der bundesrätlichen Argumentation nicht überzeugen. Mit 126 zu 53 Stimmen
bei 11 Enthaltungen entschied die grosse Kammer, die Motion anzunehmen. Die Nein-
Stimmen entfielen dabei auf acht von zwölf GLP-Parlamentsmitgliedern und auf grosse
Teile der FDP und der CVP. Die Behandlung im Ständerat stand am Jahresende noch
aus. 1

MOTION
DATUM: 11.09.2014
FABIO CANETG

1) AB NR, 2014, S. 1471 f.
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